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Erforderliche Unterlagen: 

1.) Formloses Ansuchen an die Stadt Graz, Bau- und Anlagenbehörde, Betriebsanlagenreferat; 

2.) Ein Lageplan (vierfach) mit Baubeständen und angrenzenden Liegenschaften (ist u.a. beim 
     Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen in Graz, Körblergasse 25, erhältlich) mit genauer 
     Situierung der Betriebsanlage und der dazugehörigen Freiflächen (Gastgärten, Stellplätze) 

3.) Betriebsbeschreibung (vierfach); Ausgefüllte rosarote Beiblätter 

4.) Grundrisspläne (vierfach) mit eingezeichneten Einrichtungen (Theke, Tische, WC-Anlagen und 
     dgl.) mit eingetragenen Maßen und angrenzenden Räumlichkeiten. 

5.) Bei Verwendung von Motoren die Angabe der Gesamt-kW  inkl. Geräteliste mit 
     CE-Kennzeichnung, Kühlanlagenprüfbuch bei Kühlanlagen über 1,5 kg Kältemittelfüllgewicht 

6.) Lüftungsanlage (vierfach) 
 
     Pläne der Lüftungsanlage, insbesondere Zu- und Abluftleitungen. Es ist auch möglich, die Zu- und 
      Abluftleitungen sowie die Situierung des Abluftgerätes in die Grundrisspläne einzuzeichnen. 
 
      Wichtig: Lage der Zuluft- und Ausblasöffnungen. 

      Technische Beschreibung der Lüftungsanlage, insbesondere Leistung, Anschlusswert in kW, 
     Funktionssystem und dgl. (siehe rosarote Beiblätter) 

7.) Beheizung der Anlage (vierfach) 
 
     Nur bei Ölfeuerungen bzw. Flüssiggasheizungen sind detaillierte Unterlagen (Pläne und 
     Beschreibungen) erforderlich. 

8.) Bei Verwendung von Gas: Plan- und Beschreibung der Gasanlage 
     inkl. CE-Kennzeichnung (4-fach); Angabe der Verbrauchseinrichtungen u. Verbrauch in kg/h 

9.) Abfallwirtschaftskonzept: dieses hat zu enthalten:  

a) Angaben über die Branche und Zweck der Anlage 
b) eine verfahrensbezogene Darstellung des Betriebes 
c) eine abfallrelevante Darstellung des Betriebes 
d) organisatorische Vorkehrungen zur Einhaltung abfallwirtschaftlicher Rechtsvorschriften 
e) Abschätzung der zukünftigen Entwicklung 

 

Hinweis: Für den Fall, dass in Ihrem Lokal Veranstaltungen durchgeführt werden sollten 
(Bälle, Live-Musik und dgl.) ist auch eine Betriebsstättenbewilligung nach dem 
Steiermärkischen Veranstaltungsgesetz erforderlich und muss im Ansuchen um 
Genehmigung angegeben sein. 

Auskünfte: Bundespolizeidirektion Graz - Veranstaltungsreferat - 
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Bei allfälligen Rückfragen nehmen Sie bitte mit folgenden Stellen Verbindung auf: 
 
Allgemeine technische Fragen: 

Maschinen- und elektrotechnisches Referat     Herr Herbert Schwarz, Tel.: 872-5073 

 
Lärmtechnische Fragen: 
Umweltamt, Ref. für Lärmbekämpfung und Schallschutz Herr Ing. Heinz Koller, Tel.: 872-4331 

 
Lüftungstechnische Fragen: 
Umweltamt, Referat für Luftreinhaltung und Chemie  Herr Ing. Hannes Binder, Tel.: 872-4313 

 
Abfallwirtschaftstechnische Fragen: 
Umweltamt, Referat für Abfallwirtschaftscontrolling   Herr Thomas Lampesberger, Tel.: 872-4362

 
Brandschutztechnische Fragen: 
Katastrophenschutz und Feuerwehr        
Feuerpolizei:              Herr Harald Schröttner, Tel.: 872-5730 
Vorbeugender Brandschutz:          Herr DI Gerald Wonner, Tel.: 872-5722 
                  Herr DI Bernhard Haister, Tel.: 872-5721 

 
Verfahrensrechtliche Fragen: 
Bau- und Anlagenbehörde, Betriebsanlagenreferat,       Herr Walter Walch, Tel.: 872-5084 

 
ArbeitnehmerInnenschutzbelange: 
Arbeitsinspektorat Graz,  
8041 Graz, Liebenauer Hauptstraße 2 – 6,      Tel.: 0316 / 48 20 40 - 0 
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